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KURZE BEGRÜNDUNG

Die ursprüngliche Staatengruppe des östlichen und des südlichen Afrika (ESA-Staaten), 
welche Verhandlungen über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU aufgenommen
hatte, umfasste am 7. Februar 2004 16 Länder, darunter Inseln im Indischen Ozean (Komoren, 
Madagaskar, Mauritius und die Seychellen), Länder am Horn von Afrika (Dschibuti, 
Äthiopien, Eritrea und Sudan), die Mitglieder der Ostafrikanischen Gesellschaft (EAC) 
(Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda) sowie einige Länder im südlichen Afrika 
(Malawi, Sambia und Simbabwe).

Letzten Endes wurden jedoch von sechs Ländern Abkommen abgeschlossen, die dann 
letztendlich nur vier Länder unterzeichneten (Madagaskar, Mauritius, die Seychellen und 
Simbabwe), also zwei kleine Inselstaaten und zwei mit Sanktionen belegte Länder. Die 
Interims-WPA wären allerdings von einer größeren Zahl ESA-Ländern abgeschlossen und 
unterzeichnet worden, wenn ein echtes Entwicklungsprogramm dahinter gestanden hätte.

Obwohl sich die Interims-WPA bei den vier Ländern in ihrer textlichen Formulierung nicht 
unterscheiden, sind bei den Zollabbauverfahren Unterschiede festzustellen. Die Seychellen 
und Mauritius sollen hier eine Liberalisierung von über 95 % erreichen, für Simbabwe liegt 
die Vorgabe bei 79,9 %. Madagaskar soll in einer ersten Tranche bis zum 1. Januar 2013 eine 
Liberalisierung von 37 % erwirken, was Steuermindereinnahmen in Höhe von 42 % 
entspricht. Madagaskars Regierung ist darauf jedoch nicht vorbereitet und hat bereits ein 5-
jähriges Moratorium für die Umsetzung des Abkommens beantragt. Es ist schwer 
nachzuvollziehen, warum Madagaskar, das einzige Land unter diesen vier Ländern, das zu 
den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) gehört (und das erste LDC, das vor der 
Aufgabe steht, ein Interims-WPA umzusetzen), gezwungen sein solle, ein Interims-WPA zu 
unterzeichnen, obwohl es aktuell von der vorteilhafteren Initiative „Alles außer Waffen“ 
profitiert.

Die große Anzahl der aus den Verhandlungen ausgestiegenen Ländern deutet auf das Fehlen 
eines Entwicklungsprogramms in den Interims-WPA hin. Einige der ausgestiegenen Länder 
sind der Ansicht, dass sie die Interims-WPA in eine ungünstigere Situation verglichen mit den 
Handelsbestimmungen des Abkommens von Cotonou bringen würden. 

Die Abkommen beinhalten weder ein Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung noch eine 
Menschenrechtsklausel, ein derzeit nicht zu vernachlässigender Umstand angesichts der 
Tatsache, dass gegen zwei der vier ESA-Unterzeichnerstaaten bisher Sanktionen verhängt 
gewesen sind und sie gerade einem Fahrplan für den Weg aus der Krise folgen (Madagaskar) 
bzw. gerade kurz vor einer Aufhebung der Sanktionen stehen, vorausgesetzt, es werden 
weitere Fortschritte bei den demokratischen Reformen erzielt (Simbabwe).

Eine Ratifizierung der Interims-WPA wird die regionale Integration weiter in den Hintergrund 
rücken und dies wird durch die unterschiedlichen Zollliberalisierungspläne sowie die 
Probleme im Zusammenhang mit den Ursprungsregeln noch weiter verschärft. Darüber hinaus 
scheinen keine Vorkehrungen getroffen worden zu sein, um die Steuermindereinnahmen 
aufzufangen. Die Abkommen beinhalten keine differenzierte Behandlung der LDC und Nicht-
LDC, die auf ihren jeweiligen Entwicklungsstand abgestimmt ist. Die Grundsätze der 
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Eigenverantwortung müssen unbedingt beachtet und den Ländern muss die Möglichkeit 
gegeben werden, die Zollsätze gemäß ihrem Plan zur industriellen Entwicklung festzulegen. 

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 5. Februar 2009 zu den 
Auswirkungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) auf die Entwicklung 
ausdrücklich vor der Gefahr einer Unterminierung der regionalen Integration im Fall von 
WPA-Abschlüssen mit einzelnen AKP-Staaten oder einer Gruppe von Ländern innerhalb 
einer gesamten Region gewarnt und die Kommission aufgefordert, ihren Ansatz neu 
auszurichten und dabei diese Gefahr zu berücksichtigen und zu gewährleisten, dass der 
Abschluss von WPA die regionale Integration nicht gefährdet.

******

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen 
Handel, dem Parlament vorzuschlagen, seine Zustimmung zu verweigern.


